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LANDKREIS GIESSEN 

Der Kreisausschuss 

Az.: 91 000-413 

Sachbearbeiter: Thomas Euler 

Telefonnummer: 0641/93901530 

Vorlage Nr.: 0019/2016 

Gießen, den 11. April 2016 

 

 

Beschlussvorlage des Kreisausschusses 

 

 

Wahl der Beisitzerinnen und Beisitzer im Anhörungsausschuss 

 

Beschluss-Antrag: 

 

Der Kreistag wählt  

 

25 Personen als Beisitzerinnen und Beisitzer 

 

des Anhörungsausschusses und eine ausreichende Anzahl von 

Nachrücker/innen. 

 

Als Wahlvorschlag macht sich der Kreisausschuss die von den 

Kreistagsfraktionen erarbeiteten Besetzungsvorschläge zueigen. Sie gelten als 

Wahlvorschläge des Kreisausschusses. 

 

 

 

 

Begründung: 

 

Nach § 7 HessAGVwGO finden für das verwaltungsrechtliche Vorverfahren 

Anhörungen bei den Landkreisen statt. Dazu wird ein Anhörungsausschuss 

gebildet, von dem jeweils 2 Beisitzer in die Anhörungstermine berufen werden.  

 

Der Kreistag wählt 25 Beisitzer/innen in den Anhörungs-ausschuss. Es wird ein 

einheitlicher gemeinsamer Wahlvorschlag angestrebt, der nach dem 

Stärkeverhältnis im Kreistag (nach Hare-Niemeyer) besetzt wird. Die 

Beisitzerinnen und Beisitzer des Anhörungsausschusses werden für die 

Wahlzeit der Vertretungskörperschaft (bis 31. März 2021) auf Vorschlag des 

Kreisausschusses durch den Kreistag gewählt. 

 

Der Kreistag des Landkreises Gießen hat in seiner Sitzung am 20. Juni 2011 auf 

Vorschlag des Kreisausschusses 25 Personen in diese Funktion gewählt. Deren 

Wahlzeit ist damit am 31. März 2016 abgelaufen. Bis zur Neubesetzung können 

die im Jahr 2011 gewählten Personen noch zu Sitzungen des 

Anhörungsausschusses herangezogen werden.  

Die waren  

1. Frau Gülsenem Yilmaz, Gießen, SPD 

2. Frau Nadeschda Laudenschleger, Heuchelheim, SPD 

3. Frau Ingrid Aff, Grünberg, SPD 
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4. Herr Klaus-Dieter Gimbel, Pohlheim, SPD 

5. Herr Norman Speier, Lollar, SPD 

6. Frau Ellen Volk, Gießen, SPD 

7. Herr Matthias Körner, Gießen, SPD 

8. Herr Apala-Raphael Omokoko, Allendorf/Lda., SPD 

9. Herr Reinhard Peter, Pohlheim, CDU 

10. Herr Peter Kleiner, Biebertal, CDU 

11. Frau Ursula Häuser, Linden, CDU 

12. Herr Siegbert Damaschke, Grünberg, CDU 

13. Frau Angela Harsche, Gießen, CDU 

14. Herr Ernst-Jürgen Bernbeck, Allendorf/Lda., CDU 

15. Frau Birgit Otto, Grünberg, CDU 

16. Herr Sven Stoffer, Pohlheim, Bündnis 90/Die Grünen 

17. Herr Alexander Wright, Gießen, Bündnis 90/Die Grünen 

18. Frau Heike Habermann, Fernwald, Bündnis 90/Die Grünen 

19. Frau Katharina Winter, Lich, Bündnis 90/Die Grünen 

20. Herr Klaus Sommer, Pohlheim, FW 

21. Herr Heinz Becker, Lich, FW 

22. Herr Karl-Heinz Scherer, Reiskirchen, FW 

23. Brunhilde Trenz, Allendorf/Lda., FDP 

24. Frau Christiane Plonka, Gießen, Die Linke 

25. Herr Matthias Tampe-Haverkock, Biebertal, Piratenpartei/Linkes Bündnis 

 

 

Bei einer Verteilung des Vorschlagsrechtes auf die Kreistagsfraktionen und den 

fraktionslosen Kreistagsabgeordneten nach dem Verfahren Hare-Niemeyer 

zeigt sich bei dem am 6. März 2016 gewählten Kreistag nun folgendes Bild: 

 

SPD-Fraktion:    7 Beisitzer/innen 

CDU-Fraktion:    6 Beisitzer/innen 

AfD-Fraktion:     4 Beisitzer/innen 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen:  3 Beisitzer/innen 

FW-Fraktion:     3 Beisitzer/innen 

FDP-Fraktion:    1 Beisitzer/in 

Fraktion Gießener Linke:   1 Beisitzer/in 

Fraktionsloser Kreistagsabgeordneter: 0 Beisitzer/innen 

 

Die Kreistagsfraktionen werden gebeten, bis zum 27. Juni 2016 

Besetzungsvorschläge (und Nachrücker/innen) zu unterbreiten, die dann in 

einen gemeinsamen einheitlichen Wahlvorschlag eingearbeitet. 

Dieser wird anschließend in der Kreistagssitzung bekannt gemacht.  

Im Falle des Ausscheidens einer Person rückt der/die der gleichen Fraktion 

angehörende nächste Bewerber/in nach. 

 

Gemäß § 13 des HGlG (in der Änderung vom 20. Dezember 2015) sollen 

Dienststellen bei der Besetzung von Kommissionen, Beiräten, Verwaltungs- und 
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Aufsichtsräten sowie sonstigen Gremien, soweit sie ein Entsendungs-, 

Bestellungs-, oder Vorschlagsrecht haben, mindestens zur Hälfte Frauen 

berücksichtigen. Ausnahmen sind nur aus erheblichen Gründen zulässig, die 

aktenkundig zu machen sind. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Es entstehen keine Kosten  

 

 

 

Sonstiges/Bemerkungen: 

 

 

 

 

Mitzeichnung: 

 

Kreisgremien und 

Öffentlichkeitsarbeit 

    

  Thomas Euler  Thomas Euler 

Organisationseinheit  Sachbearbeiter  Leiter der 

Organisationseinheit 

     

     

  Landrätin Anita Schneider   

  Dezernentin   

 

 

Zustimmungsvermerk/Sichtvermerk: 

 

 

 

 

Beschluss des __Kreisausschusses______ 

vom:  

Die Vorlage wird – mit Zusatzbeschluss -  

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt 

 

Zur Beglaubigung 

 

 

 

 

 

Beschluss des __Kreistages____ 

vom:  

Die Vorlage wird – mit Zusatzbeschluss -  

genehmigt - nicht genehmigt - zurückgestellt 

 

Zur Beglaubigung 
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